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Amtsgericht Coburg

– Zentrales Mahngericht für Bayern –

Unser Zeichen: BRZ-2025-447-MF
Nürnberg, den 18.07.2025

Widerspruch gegen Mahnbescheid

In der Mahnsache

InkassoZentrale GmbH
– Antragstellerin –

gegen

Gottlieb von Altenhausen
– Antragsgegner –

Geschäfts-Nr.: [wird vom Gericht vergeben]

zeigen wir an, dass wir den Antragsgegner anwaltlich vertreten. Ordnungsgemäße
Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.

Namens und in Vollmacht des Antragsgegners legen wir hiermit

Widerspruch
gegen den Mahnbescheid des Amtsgerichts Coburg ein, soweit dieser die Nebenforderungen
(Mahngebühren, Verzugszinsen und Inkassokosten) in Höhe von € 99,84 betrifft.

Begründung: Die Hauptforderung in Höhe von € 698,00 wurde bereits am 26.06.2025 – mithin vor
Zustellung des Mahnbescheids – vollständig durch Überweisung an die ModeFuchs GmbH
beglichen. Der Antragsgegner schuldet daher lediglich ggf. noch bestehende Nebenforderungen,
deren Berechtigung bestritten wird. Näherer Vortrag bleibt dem streitigen Verfahren vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Brezelmann & Collegen
RA Brezelmann


